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Die Digitalisierung hält Einzug

2007 zudem Gespräche über die Aufteilung
der Rechte im On-Demand-Bereich an ge-
förderten Produktionen aufgenommen. Trotz
leichter Verzögerungen dieser Verhandlungen
im Hinblick auf  die Neugründung des
Produzentenverbands lässt sich die Progno-
se wagen, dass sich die Beteiligten unter auf-
merksamer Beobachtung der Bundesregie-
rung und der FFA wiederum zu fairen Be-
dingungen auch für die digitalen On-line-
Rechte verständigen werden.
Im Übrigen betrifft Filmförderung nicht nur
die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Wenn
überhaupt eine solche Regelung für sinnvoll
erachtet würde, dann ist schon gar nicht nach-
vollziehbar, weshalb die kommerziellen
Rundfunkveranstalter in der Protokollnotiz
nicht erwähnt werden. Dagegen leisten die
kommerziellen Veranstalter noch immer kei-
ne vergleichbaren finanziellen Beiträge an die
FFA und sie haben bis heute keine AGBs über
eine angemessene Rechteaufteilung zwischen
Sendern und Produzenten vereinbart.

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia:  Die Produzenten-Allianz fordert,
dass der Abruf  von audiovisuellen Produk-
tionen, die nicht als Eigenproduktion herge-
stellt werden, unzulässig sein soll, da das zu
einer Wettbewerbsbehinderung der Produ-
zenten führt. Wie bewerten Sie diese Forde-
rung?
RRRRReitereitereitereitereiter: : : : : Wie schon ausgeführt, zeichnet sich
für die Gemeinschaftsproduktionen eine Ei-
nigung ab, die den wechselseitigen Interes-
sen der Produzenten und der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten Rechnung trägt.

prprprprpromedia:omedia:omedia:omedia:omedia: Zudem sollten Rechte, so die
Produzentenallianz, die von den Rundfunk-
anstalten nicht ausgewertet werden dürfen,
auch nicht erworben werden dürfen. Dies
Forderung erscheint logisch. Können Sie sich
dem anschließen?
RRRRReitereitereitereitereiter: : : : : Die digitale Auswertung erfolgt auf
unterschiedlichen Verwertungsstufen und auf
unterschiedlichen Plattformen. Diese neuen
digitalen Vertriebswege für audiovisuelle Pro-
duktionen werden aller Voraussicht nach in
den kommenden Jahre zunehmende publizis-
tische und wirtschaftliche Bedeutung erlan-
gen.
Die Nutzung von Verwertungsrechten, die bei
den Rundfunkanstalten liegen, ist nach eu-
ropäischem Recht unter Beihilfeaspekten
auch geboten. Soweit den Rundfunkanstal-
ten an Gemeinschaftsproduktionen Verwer-
tungsrechte eingeräumt werden, müssen sie
diese auch nutzen. Insofern ist die Sorge der
Produzenten, die Rundfunkanstalten könn-
ten sich Rechte einräumen lassen, die sie am
Ende nicht verwerten, unbegründet.   (HH)
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Das Verfahren zur Novellierung des Filmförderungsgesetzes (FFG) ist in vol-
lem Gange. Am 22. September 2008 hat die Bundesregierung ihren Entwurf für
die Gesetzesänderung vorgelegt, am 8. Oktober 2008 hat hierzu eine Experten-
anhörung des Bundestags-Ausschusses für Kultur und Medien stattgefunden.
Bund und Länder fördern den deutschen Kinofilm derzeit mit ca. 308 Mio. Euro
pro Jahr. Auf Bundesebene nimmt die Filmförderung durch die Filmförderungs-
anstalt (FFA) mit einem Fördervolumen von 76,98 Mio. Euro (2007) die wich-
tigste Stellung ein.
Gesetzliche Grundlage der Filmförderung durch die FFA ist das Filmförderungs-
gesetz. Die Mittel für die Filmförderung nach dem FFG werden von der Branche
über Abgaben und Beiträge aufgebracht.
Anlass der Novellierung ist die Tatsache, dass die Mittelsicherstellung nach
dem FFG, also die Verpflichtung zur Zahlung der Abgaben und Beiträge, nach
dem derzeit gültigen FFG zum 31. Dezember 2008 ausläuft. Weiteres Kern-
element der Reform ist die Anpassung des FFG an technische Neuerungen und
veränderte Vermarktungsformen, allen voran die digitale Verwertung im Kino
und per Video-on-Demand.

I. Ziel des Gesetzentwurfs

Erklärtes Ziel des Gesetzesentwurfs ist es, die
Verpflichtung zur Entrichtung der Filmab-
gabe auf  weitere fünf  Jahre festzuschreiben
und die Strukturen der deutschen Filmwirt-
schaft sowie ihre Leistungsfähigkeit weiter zu
verbessern.
Um der schwierigen Marktsituation des deut-
schen Kinofilms zu begegnen, soll das Ge-
setz ferner den geänderten wirtschaftlichen

und technischen Entwicklungen mit folgen-
den Schwerpunkten angepasst werden:
• Neugewichtung der Förderbereiche;
• Stärkung der Stoffentwicklung;
• Neustrukturierung der Abspielförderung;
• Einbeziehung neuer Marktentwicklung und
Verwertungsformen.
Der Gesetzesentwurf  soll noch dieses Jahr
das Gesetzgebungsverfahren vollständig
durchlaufen und zum 1. Januar 2009 in Kraft
treten.
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II. Die wichtigsten Neuregelungen
im Überblick

Der Gesetzesentwurf  sieht eine Vielzahl von
Neuregelungen vor. Nachstehend ein Über-
blick zu den wesentlichen Änderungen:

FinanzierFinanzierFinanzierFinanzierFinanzierungungungungung

Unverändert werden die Mittel von der Bran-
che selbst über eine Abgabe der Kino- und
Videowirtschaft sowie Beiträge der
Rundfunkveranstalter aufgebracht. Im Be-
reich der Videowirtschaft sieht der Gesetzes-
entwurf  allerdings vor, dass die Abgaben-
pflicht erst ab einem Nettoumsatz von über
50.000 • pro Jahr eintritt. Ferner enthält der
Gesetzesentwurf hin-
sichtlich der Videoab-
rufdienste nunmehr die
Klarstellung, dass diese
der Verpflichtung zur
Entrichtung der Video-
abgabe nur dann unter-
fallen, wenn sie ihren
Sitz oder eine Nieder-
lassung in Deutschland
haben.
Als neuer Abgaben-
schuldner werden künftig auch Programm-
vermarkter, die zum Beispiel über Kabel-
plattformen Rundfunkprogramme Dritter
bündeln und dieses Gesamtangebot gegen
Entgelt anbieten, zur Zahlung von Beiträgen
herangezogen.

VVVVVerkürzung der Spererkürzung der Spererkürzung der Spererkürzung der Spererkürzung der Sperrfristenrfristenrfristenrfristenrfristen

Die bisherigen Sperrfristen zur Auswertung
eines Kinofilms in anderen Verwertungs-
formen haben sich sowohl aufgrund der neu-
en technischen Entwicklungen und
Nutzungsgewohnheiten, als auch im Wett-
bewerb mit internationalen Kinofilmen, die
den Sperrfristenregelungen nicht unterfallen,
als zu lang erwiesen. Zu begrüßen ist daher
die im Gesetzentwurf  vorgesehene Verkür-
zung sowohl der Regelsperrfristen, als auch
der weiteren Verkürzungsmöglichkeiten nach
entsprechendem Verkürzungsantrag.
Die gesetzlichen Sperrfristen wurden wie
folgt gelockert: Die Bildträgerauswertung
sowie die entgeltlichen Videoabrufdienste
und individuellen Zugriffsdienste werden
nunmehr hinsichtlich der Sperrfristen gleich
gestellt. Für beide gilt nun eine Sperrfrist von
6 Monaten nach regulärer Filmtheatererstauf-
führung. Die Sperrfrist für die Auswertung
durch Bezahlfernsehen wurde von 18 auf  12
Monate reduziert und für frei empfangbares
Fernsehen und unentgeltliche Videoabruf-

dienste von 24 Monaten auf  18 Monate ver-
kürzt. Weiterhin möglich bleiben
Verkürzungsanträge.

Stärkung der PStärkung der PStärkung der PStärkung der PStärkung der Position der Prosition der Prosition der Prosition der Prosition der Produzenten -oduzenten -oduzenten -oduzenten -oduzenten -
MarktöfMarktöfMarktöfMarktöfMarktöffnung für gfnung für gfnung für gfnung für gfnung für geföreföreföreföreförderderderderderte Filmete Filmete Filmete Filmete Filme

Zusätzlicher Schwerpunkt der Gesetzesno-
velle soll der Interessenausgleich zwischen
den verschiedenen Auswertern und den Pro-
duzenten sein. Der bisherigen Praxis seitens
der Fernsehveranstalter, den Produzenten
Verfügungsbeschränkungen hinsichtlich der
Einräumung von Video-on-Demand-Rech-
ten an Dritte aufzuerlegen, auch wenn der
Fernsehveranstalter selbst kein Interesse an
einer Video-on-Demand-Auswertung hat,

soll entgegengewirkt werden. Ein besonde-
res Exklusivitätsinteresse von Fernseh-
veranstaltern, die an der Filmherstellung
beteilt sind und die eine Einschränkung der
Video-on-Demand-Auswertung rechtfertigen
könnten, sollen künftig den Ausnahmefall
bilden.
Detailregelungen bleiben den Parteien vor-
behalten. Allerdings ist das Ziel, für geför-
derte Filme eine Marktöffnung zu erreichen,
damit diese auch auf  Video-on-Demand-
Plattformen ausgewertet werden können,
flankierend in
den Regelungen
zur Förde-
r ungsgewäh-
rung verankert.
Der Gesetzes-
entwurf sieht
hierzu vor, dass
Förderbescheide
der FFA künftig
die Auflage ent-
halten, dass der
Auswertungsvertrag mit einem Fernseh-
veranstalter nicht zu Ungunsten des Herstel-
lers von den Vereinbarungen der Rundfunk-
veranstalter mit der FFA über die Festlegung
der Beiträge und sonstigen Leistungen der
Rundfunkveranstalter abweicht. Dies gilt
auch für die angemessene Aufteilung der
Verwertungsrechte. Soweit die Vereinbarun-

gen zwischen der FFA und den Fernseh-
veranstaltern keine entsprechenden Bestim-
mungen hierzu enthalten, sieht der Gesetzes-
entwurf  vor, dass der Verwaltungsrat der FFA
durch Richtlinie festlegen kann, welche
Vertragsbedingungen zwischen den Herstel-
lern und Fernsehveranstaltern nachzuweisen
sind. Avisierter Teil der Regelungen zwischen
FFA und Fernsehveranstaltern soll es auch
sein, dass der Fernsehveranstalter den Pro-
duzenten im Falle einer verschuldeten
Sperrfristenverletzung durch eine vorzeitige
Fernsehausstrahlung von den Rückzahlungs-
ansprüchen der FFA freistellt.

AllgAllgAllgAllgAllgemeine Femeine Femeine Femeine Femeine Förörörörörderderderderderungsvungsvungsvungsvungsvoraussetzungoraussetzungoraussetzungoraussetzungoraussetzungenenenenen

Der Gesetzentwurf  nimmt in die allgemei-
nen Fördervoraussetzungen als Förder-
kriterium auf, dass der Film kulturelle, his-
torische oder gesellschaftliche Fragen zum
Thema haben und in dieser Hinsicht grund-
sätzlich mindestens drei von insgesamt acht
genannten Kriterien, wie beispielsweise Vor-
liegen eines deutschen oder europäischen
Drehbuchs oder Drehortes, Auseinanderset-
zung des Films mit sozialen, politischen oder
religiösen Fragen etc. erfüllen muss.
Von diesen Kriterien kann der Vorstand der
FFA Ausnahmen zulassen, wenn die Gesamt-
würdigung des Films dies rechtfertigt. Fer-
ner sind nicht nur programmfüllende Filme,
die in deutscher Fassung hergestellt wurden,
sondern auch solche, die in deutscher Fas-
sung synchronisiert werden, förderfähig.

InterInterInterInterInternationale Knationale Knationale Knationale Knationale Koproproproproproduktionenoduktionenoduktionenoduktionenoduktionen

Für internationale Koproduktionen beinhal-
tet der Gesetzesentwurf  nunmehr einen Ver-
weis auf  das Punktesystem des Europäischen

Abkommens über die Gemeinschafts-
produktionen. Hierdurch wird klargestellt,
dass internationale Koproduktionen, die dem
Europäischen Abkommen unterfallen, nur
dem Kriterienkatalog des Abkommens unter-
fallen. Es verbleiben nach dem FFG nur die
Voraussetzungen, dass der Antragsteller der
Förderung seinen Sitz in Deutschland oder

„Durch den vorliegenden Geset-
zesentwurf  wird das erklärte Ziel,
die Strukturen der deutschen Film-
wirtschaft sowie ihre Leistungsfä-
higkeit weiter zu verbessern, weit-
gehend umgesetzt.“

„Leider nur unvollständig wurde die
Anpassung des FFG an die tatsächli-
chen Bedürfnisse des Marktes bei den
Sperrfristenregelungen erreicht.“
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eine Niederlassung im Inland haben muss
und der Film in deutscher Sprache gedreht
oder synchronisiert worden ist. Für die übri-
gen internationalen Koproduktionen, die
dem Europäischen Abkommen nicht unter-
fallen, stellt der Gesetzesentwurf  einen neu-
en Katalog von acht kulturellen Kriterien auf,
von denen wenigstens drei erfüllt sein müs-
sen, um Förderung zu erhalten.

NeugNeugNeugNeugNeugewicewicewicewicewichtung der Fhtung der Fhtung der Fhtung der Fhtung der Förörörörörderberderberderberderberderbereiceiceiceiceichehehehehe

Der Gesetzentwurf  gewichtet ferner die ein-
zelnen Förderbereiche neu. Hierbei soll ein
Teil der bisher der Referenzfilmförderung
zugewiesenen Mittel nunmehr der Projekt-
filmförderung, der Drehbuchförderung und
der Absatzförderung dienen. Besonderes
Augenmerk gilt dem Bereich der Stoff-
entwicklung. Hier will die Bundesregierung
vor allem eine Qualitätssteigerung und Pro-
fessionalisierung erreichen. Diesem Ziel sol-
len die Einführung einer alleinigen Antrags-
berechtigung professioneller Autoren und die
Schaffung einer Autorenberatungsstelle die-
nen. Auch sieht der Entwurf  die Möglich-
keit einer Förderung von Vorstufen eines
verfilmbaren Drehbuchs vor.

VVVVVerererererleih- und leih- und leih- und leih- und leih- und VVVVVererererertrietrietrietrietriebsförbsförbsförbsförbsförderderderderderungungungungung

Erklärtes Ziel des Entwurfs ist es ferner, deut-
sche Verleih- und Vertriebsunternehmen in
die Lage zu versetzen, der starken
Wettbewerbsposition des US-amerika-
nischen Kinofilms entgegenzutreten und
deutsche Filme erfolgreich in den Kinos so-
wie in den darauffolgenden Verwertungs-
stufen vermarkten zu können. Hierbei bil-
den die Bewerbung der Filme sowie
branchennützige und strukturverbessernde
Maßnahmen im Verleih- und Vertriebsbereich
einen neuen Schwerpunkt für die Verwen-
dungsmöglichkeiten der Förderung. Zudem
sollen die Mittel der Projektabsatzförderung
deutlich erhöht werden.

FilmabspielförFilmabspielförFilmabspielförFilmabspielförFilmabspielförderderderderderung undung undung undung undung und
DigitalisierDigitalisierDigitalisierDigitalisierDigitalisierung der Filmtheaterung der Filmtheaterung der Filmtheaterung der Filmtheaterung der Filmtheater

Die Neugewichtung der Förderbereiche
nimmt weiterhin die Filmtheaterbetreiber in
den Blick. Diese sollen vor dem Hintergrund
der angesichts des technologischen Wandels
vom analogen zum digitalen Abspiel erfor-
derlichen Investitionen durch erhöhte Pro-
jektförderung gestärkt werden.
Der Entwurf  verzichtet hierzu allerdings auf
konkrete Vorgaben und schafft lediglich
durch eine Rechtsverordnungsermächtigung
die Voraussetzung, aus dem Abgabenauf-

kommen der FFA konkrete Förderungs-
maßnahmen zu entwickeln.
Diese sollen auf  einem gemeinsamen Kon-
zept der gesamten Filmwirtschaft aufbauen,
das sowohl eine flächendeckende Digitalisie-
rung als auch einen einheitlichen technischen
Standard festlegt. Eine derartige Einigung der
Filmwirtschaft steht allerdings derzeit noch
aus.

III. Bewertung und Ausblick

Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf
wird das erklärte Ziel, die Strukturen der
deutschen Filmwirtschaft sowie ihre Leis-
tungsfähigkeit weiter zu verbessern,
insbesondere durch eine Marktöffnung für
geförderte Filme, erweiterte Möglichkeiten
bei der Mittelverwendung und durch die Ver-
kürzung der Sperrfristen, weitgehend umge-
setzt.
Angesichts der fortgeschrittenen Verhandlun-
gen zwischen Produzenten und Fernsehsen-
dern im Hinblick auf  die Aufteilung der
Verwertungsrechte im digitalen Umfeld
scheint die im Gesetzesentwurf  vorgesehene
Kompetenz des Verwaltungsrats der FFA zum
Erlass entsprechender Richtlinien bereits als
Drohkulisse ihren Beitrag zu einer Einigung
zu leisten, gleich ob die Regelung abschlie-
ßend in das Gesetz Eingang finden wird oder
nicht.
Leider nur unvollständig wurde die Anpas-
sung des FFG an die tatsächlichen Bedürf-
nisse des Marktes bei den Sperrfristen-
regelungen erreicht. Hier erscheint im inter-
nationalen Vergleich die Aufrechterhaltung
der 6-monatigen Sperrfrist für die Bildträger-
auswertung als zu lang. Nach der Gesetzes-
begründung soll durch die Verkürzung der
Sperrfristen neben einer Marktanpassung
auch die hohe Anzahl der in der Vergangen-
heit gestellten Verkürzungsanträge und der
damit verbundene Verwaltungsaufwand redu-
ziert werden.
Dieses Ziel kann bei einer Aufrechterhaltung
der geltenden Sperrfrist für die Bildträger-
auswertung nur partiell erreicht werden. Die
durchschnittliche Verweildauer eines deut-
schen Kinofilms und auch internationaler
Kinofilme liegt weit unter sechs Monaten.
Eine Verkürzung der Sperrfrist für die Bild-
trägerauswertung auf  4 Monate mit weiterer
Verkürzungsmöglichkeit bei tatsächlich kür-
zerer Verweildauer wäre daher besser geeig-
net, dem veränderten Mediennutzungs-
verhalten Rechnung zu tragen.
Es bleibt zu hoffen, dass in naher Zukunft
eine Anpassung auch der Sperrfristen für
Bildträger an die tatsächlichen Bedürfnisse
des Marktes erfolgen wird.

ASTRA: Digitalisierungstrend hält an

Die Nachfrage nach digitalem Fernsehen via
Satellit hält an, wie die Juli-Zahlen der GfK
(Gesellschaft für Konsumforschung) belegen.
Demnach sind 61 Prozent der von Januar bis
Juli 2008 im Handel verkauften digitalen Set-
Top-Boxen für den TV-Empfang via Satellit.
Damit bleibt Satellit im Vergleich zu Kabel
(DVB-C) und Antenne (DVB-T) der bedeu-
tendste Treiber der Digitalisierung im Han-
del, deren Anteil bei acht bzw. 32 Prozent
liegt. Insgesamt wurden von Januar bis Juli
2008 1,2 Millionen digitale Satelliten-Set-
Top-Boxen (DVB-S) verkauft, von den digi-
talen Kabel-Receivern (DVB-C) wurden
153.000 abgesetzt, bei den Boxen für das
digitale Antennenfernsehen DVB-T waren es
rund 620.000.

Nach wie vor stark gefragt sind Common
Interface-Modelle, die mit einer offenen
Schnittstelle ausgestattet sind. Sie bieten die
Option, über ein zusätzliches Steckmodul
auch verschlüsselte Programme empfangen zu
können.
Mit einer verkauften Stückzahl von knapp
355.000 Geräten in den ersten sieben Mo-
naten des Jahres weisen die CI-Receiver ei-
nen ähnlich starken Absatz wie im Vor-
jahreszeitraum (ca. 342.000 Geräte) auf. Am
Gesamtabsatzvolumen digitaler Satelliten-
receiver machen die zukunftssicheren CI-
Geräte 30 Prozent (2007: 29 Prozent) aus.

Auch das Thema HDTV gewinnt im Han-
del an Bedeutung wie die Zahl von heute
mehr als 8,6 Millionen verkauften „HD-rea-
dy“ Screens laut Astra Marktforschung deut-
lich belegt. Dementsprechend stieg die Nach-
frage nach digitalen Satelliten-HDTV-Recei-
vern sprunghaft an. Von Januar bis Juli 2008
wurden nach GfK-Messung insgesamt
101.917 Stück umgesetzt, was einer Steige-
rung von 131 Prozent gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum entspricht. Ihr Anteil am ab-
gesetzten Gesamtvolumen digitaler Satelliten-
Receiver macht mittlerweile 8,5 Prozent aus,
was einem Zuwachs von 4,8 Prozentpunk-
ten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ent-
spricht. Die Zahl der von Januar bis Juli 2008
verkauften digitalen Kabel-HD-Receiver lag
bei 29.063.
Wolfgang Elsäßer, Geschäftsführer von
ASTRA Deutschland, kommentiert: „Die
aktuellen Zahlen belegen eindrucksvoll, dass
wir unsere Vorreiterrolle als der Über-
tragungsweg für digitales Fernsehen unter-
streichen konnten. Sie demonstrieren aber
auch die Schlüsselposition von ASTRA im
zukunftsträchtigen HD-Markt.“


